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8. Kapitel.

Feuerbeftattungsanlage bei fakultativer Leichenverbrennung.

Da zur Zeit die Feuerbefiattung nur eine fakultative Einrichtung ift, fo nimmt

fie einen meift befcheidenen Teil der im übrigen der Erdbeftattung dienenden Fried-

hofanlagen ein. Von diefem Gefichtspunkte aus werden im nachfolgenden die der

Feuerbef’tattung im allgemeinen dienenden Einrichtungen und die zugehörigen

Einzelheiten betrachtet werden.
Wie in Art. 49 (S. 43) fchon erwähnt, hat fich die Leichenverbrennungsanftalt

_ das Krematorium __ nebf’c feinen Nebenanlagen, infolge verfchiedener Bedenken,

und zwar hauptfächlich religiöfer Natur, unter den Baulichkeiten unferer Friedhöfe

nur in einer verhältnismäfsig untergeordneten Stellung behauptet. Meift wird die Lage

der Leichenverbrennungsanf’talt in möglichft grofser Entfernung von der zentral ge-

legenen Friedhofskirche, bezw. -Kapelle angef’trebt: und dadurch ihre Verlegung an

die Peripherie des Friedhofgeländes hervorgerufen. Der in letzter Zeit in Sachfen

erlaffene Gefetzentwurf , die Feuerbeltattung betreffend (Näheres fiehe in Kap. 10),

verfchärft diefe letztere Mafsregel noch wefentlich. So darf (laut % 2) eine Feuer-

beftattungsanlage nicht in der Nähe der Kirche oder des Begräbnisplatzes einer

aufgenommenen chriftlichen Konfeffion errichtet werden. Dabei handelt es fich

um fog. konfeffionelle Friedhöfe oder fchlechtweg um Friedhöfe, welche ausfchliefs-

lich mit Leichen der Bekenner chrifl:lichen Glaubens belegt werden. Auf alle

Fälle fleht diefe Verordnung — wenn fie zunächf’c auch nur als Entwurf vorliegt—

in der Gefchichte der Feuerbeftattung vereinzelt da; denn fait alle Leichenverbren-

nungsanftalten Deutfchlands, ebenfo jene der Schweiz, Italiens und Frankreichs,

find auf den Friedhöfen errichtet worden. Dies if’t für ein Krematorium auch die

einzig richtige Lage; denn diefes kann gleich den anderen friedhöflichen Bauten

auf einem bezüglich feiner günftigen Bodenbefchaffenheit fchon geprüften Friedhof-

gelände unbeanftandet errichtet werden. Seine Lage foll aber keinesfalls eine ver-

fieckte fein, fondern eine freie, damit es von allen Seiten bequem und rafch er—

reichbar ift, fomit eine möglichft zentrale.
Für die Berechnungen der Gröfse der gefamten Grundfläche, die für die Zwecke

der Feuerbeitattung auf einem allgemeinen ftädtifchen Friedhofgelände beanfprucht

wird, können keine beftimmten Angaben gemacht werden, da fie völlig vom

Umfange des Betriebes der bis jetzt nur in manchen Städten fakultativ eingeführten

Feuerbefiattung abhängig find.

Im allgemeinen hat die Statil’tik erwiefen, dafs im Anfange, alfo bei Einführung

der fakultativen Feuerbeflattung, an jedem Tage äufserftenfalls durchfchnittlich nur

eine ftädtifche Leiche zur Einäfcherung gelangt. Nimmt man fomit die Zahl der

Einäfcherungen im edlen jahre nach der erfolgten Zulaffung der fakultativen Feuer-

beflattung im betreffenden Staate, bezw. in der bezüglichen Stadt, mit ca. 365 an,

fo kann diefe an und für fich fchon reichlich bemeffene Ziffer auch für die folgen-

den ]ahre als Durchfchnittsfatz der Einäfcherungen betrachtet werden.

Diefe letztere Ziffer gilt allerdings nur für Leichen der Privaten. In den

Städten aber, wo Spital- und'Armenleichen auf Koften der Stadt verbrannt werden

(wie z. B. in Paris), mufs bei den einfchlägigen Berechnungen die jährliche Gefamt-

zahl folcher Einäfcherungen berückfichtigt werden. Des weiteren mufs ange-
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nommen werden, dafs die Hälfte der jährlich zur Beifetzung (nach der oben an—

gefuhrten Gefamtzahl von 365) gelangenden Afchenrefte in der Kolumbarienhalle

der Leichenverbrennungsanf’talt felbft (wenn diefe eine folche befitzt) oder in den an

das Krematorium fich anfchliefsenden Kolumbarienarkaden untergebracht wird.

Die Gröfse der Grundfläche, die vom betreffenden Krematoriumgebäude famt

den Kolumbarienarkaden in Anfpruch genommen wird, hängt natürlicherweife von

der Anzahl der Nebenräurnlichkeiten in der Leichenverbrennungsanltalt ab, für

welche nähere Angaben im nächften Artikel zu finden find.

Die Gröfse der Grundfläche, die von den Afchengräbern im Freien -— alfo im

Urnenhain — beanfprucht wird, ergibt floh aus der Multiplikation der Anzahl der

Turnusjahre (welch letztere auf das Mindef’tmafs herabgemindert werden kann) mit

dem durchfchnittlichen Flächenraum, der für je ein Afchengrab und das in Längs-

und Querrichtung lich anfchliefsende Zwifchenftück befiimmt ift, und mit der An—

zahl der im Jahre zu erwartenden Fälle der Beifetzung von Afchenreften im Freien.

Wie erwähnt, gilt bei den jetzt obwaltenden Verhältniffen für die letztere Zahl die

Hälfte der Gefamtzahl von Beifetzungen, alfo beiläufig die Zahl 182, vollkommen.

Bezüglich der Abmeffungen eines im Freien gelegenen Afchengrabes mögen

die 1900 für Mannheim erlaffenen Beltimmungen der dortigen Feuerbef’tattungs-

ordnung (fiehe Art. 275) hier mitgeteilt werden. Dort werden für ein einzelnes

Afchengrab oberirdifch 70 X 60 cm berechnet; die Zwifchenwände, welche die Gräber

voneinander trennen, werden mit 30 cm Dicke angenommen.

Aufser diefer eigentlichen Afchengrab—Grundfläche mufs bei der Berechnung der

Gefamtgröfse des Urnenhaingeländes auch das ein gewiffes Ausmafs beanfpruchende

freie, unbelegte Gelände für Bepflanzung und für die Hauptwege famt den freien

Plätzen berückfichtigt w.erden

Würde in der Zukunft die Feuerbef’tattung obligatorifch eingeführt werden, fo

würden für die Gefamtgröfse des flädtifchen Afchengrabgeländes die gleichen Be-

rechnungen wie die in Art. 42 (S. 39) für die Erdbeftattung vorgeführten in An-

wendung zu bringen fein.

9‚ Kapitel.

Baulichkeiten.

3) Gebäude für die Leichenverbrennung.
(Krematoriengebäude.)

1) Gefamtanlage und Konftruktion.

Zugleich mit dem in unferer Zeit entftandenen Beitreben, die klaffifche Be-

ftattungsart mittels Verbrennung in würdigerer und den ethifchen 'Anforderungen

entfprechenderer Form wieder einzuführen, erwuchs auch das Bedürfnis nach eigenen

Gebäuden für das Unterbringen der Verbrennungsöfen, welche auch fämtliche

Räume für repräfentative und Nützlichkeitszwecke enthalten follten. Dem Bedürfnis

nach technifch vervollkommneten und bequemen Einrichtungen, und auch den For—

derungen der Pietät entfprechend, foll das Gebäude für die Leichenverbrennung in

feiner Grundrifsanordnung aus folgenden Räumlichkeiten zufammengefetzt werden:

I) Die Verfammlungs- oder Einfegnungshalle für Zwecke der Trauerfeierlich-

keiten; fie fei nach der Eingangsfeite völlig abgefchloffen und bilde den Hauptraum


